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I n h a l t :  

 
 

1. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: öffentliche Sitzung des Sozialausschusses 
am Donnerstag, 25. September 2008, 14.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Ottstr. 54, in Wörth. 
 

2. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – Umgestaltung des Schwanenweihers in der Ge-
markung Germersheim. 
 
 

------------------------------------------------------ 
 

 
1. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: öffentliche Sitzung des Sozialausschusses 

am Donnerstag, 25. September 2008, 14.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Ottstr. 54, in Wörth. 
 

 
T a g e s o r d n u n g :  

 
TOP 1:  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 12.06.2008 
TOP 2:  Änderung der Richtlinien des Landkreises Germersheim für die Inanspruchnahme eines  

Fahrdienstes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
TOP 3:  Förderung des Hausbesuchsprogramms HIPPY 
TOP 4:  Projekt „Jungen- und Jugendarbeit“ 
TOP 5:  Projekt „Ausbildungspatennetzwerk“   
TOP 6:  Bericht des Vorsitzenden 
TOP 8:  Informationen und Anfragen. 
 
 
gez.: Rainer Strunk 
1. Kreisbeigeordneter 
 

 

Diese Bekanntgabe ergeht zur Information der Mitglieder des Kreistages, die nicht dem Ausschuss 
angehören. 

 

 

 ...  

 
 



2. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – Umgestaltung des Schwanenweihers 
in der Gemarkung Germersheim. 

 
 

Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
 

(Umgestaltung des Schwanenweihers in der Gemarkung Germersheim) 
 
 
Die Kreisverwaltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim gibt als zuständige Genehmi-
gungsbehörde bekannt, dass für die Umgestaltung des Schwanenweihers in der Gemarkung Germersheim, 
Antragstellerin: Stadt Germersheim, eine Umweltverträglichkeits- 
prüfung nicht erforderlich ist. 
 
 
Die gemäß § 3 c UVPG i.V.m. der Anlage 2 zum UVPG bzw. Anlage 2 zu § 114 a Abs. 2 Landeswasserge-
setz (LWG) erforderliche allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass durch das Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Als wesentliche Grundlage der allgemeinen Vorprüfung dienten die umwelt- und landschaftsplanerischen 
Unterlagen der Stadt Germersheim vom September 2008.   
 
 
Germersheim, den 17. September 2008 
Kreisverwaltung Germersheim  
Geschäftsbereich Bauen und Umwelt 
 
 
gez.: Benno Heiter 
 
Kreisbeigeordneter 
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